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KPMG Law berät die Axtmann Holding AG beim Erwerb von Aktien der FAI
rent-a-jet Aktiengesellschaft

Die KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (KPMG Law) hat die Axtmann Holding AG beim Kauf von Aktien der
FAI rent-a-jet Aktiengesellschaft (FAI) erfolgreich beraten.

Verkäuferin ist die MIG Aviation Holdings Ltd., eine einhundertprozentige Tochtergesellschaft der Marfin
Investment Group Holdings S.A., des größten Investmentfonds Südosteuropas. Der Kaufpreis beträgt 25,2
Millionen Euro. Mit dem erworbenen Paket stockt die Axtmann Holding AG ihre bereits bestehende Beteiligung an
der FAI auf 100 Prozent auf.

Die FAI ist eine deutsche Fluggesellschaft der Allgemeinen Raumfahrt mit Basis am Flughafen Nürnberg. Ihr
Schwerpunkt ist der Bedarfsflug. Nach dem Kriterium der Flottenauslastung ist die FAI rent-a-jet Aktiengesellschaft
Deutschlands größter Anbieter im Bereich der allgemeinen Luftfahrt. Mehr als 12.700 Stunden Flugzeit wurden im
Jahr 2014 verbucht. Mit 21 Jets unterhält die FAI die zweitgrößte Flotte in Deutschland. Das Unternehmen ist
spezialisiert auf Luftunterstützung in feindlichen Gebieten für die größte NGO der Welt.

Aktuell betreibt die FAI rent-a-jet Aktiengesellschaft sechs Flugzeuge unter langfristigen Charterverträgen. Zudem
ist sie einer der größten Betreiber von Ambulanz-Jets weltweit. Das Unternehmen hat seinen Sitz am Albrecht
Dürer-Flughafen in Nürnberg, beschäftigt 180 Vollzeitkräfte und unterhält weitere Büros in Dubai und Miami sowie
Line Stations in Bagdad, Kabul, Entebbe, Abidjan, Bamako und Dakar.
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Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und nicht auf die spezielle Situation einer Einzelperson oder einer juristischen

Person ausgerichtet. Obwohl wir uns bemühen, zuverlässige und aktuelle Informationen zu liefern, können wir nicht garantieren, dass

diese Informationen so zutreffend sind wie zum Zeitpunkt ihres Eingangs oder dass sie auch in Zukunft so zutreffend sein werden.

Niemand sollte aufgrund dieser Informationen handeln ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse der betreffenden

Situation. Rechtsdienstleistungen sind für bestimmte Prüfungsmandanten nicht zulässig oder können aus anderen berufsrechtlichen

Gründen ausgeschlossen sein.
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